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Netzpolitik

Maas’ Lösch -
kommando
Etwa 50 Mitarbeiter sollen
beim Bundesamt für Justiz
(BfJ) die Umsetzung des soge-
nannten Facebook-Gesetzes
von Justizminister Heiko
Maas (SPD) überwachen. An-

fang Oktober tritt das Netz-
werkdurchsetzungsgesetz in
Kraft, bis dahin tritt die Hälf-
te der Mitarbeiter ihren
Dienst an. Das Gesetz ver-
pflichtet Betreiber sozialer
Netzwerke, Ansprechpartner
in Deutschland einzusetzen,
an die sich Nutzer mit Be-
schwerden sowie Ermittler

mit Auskunftsersuchen wen-
den können. Solche Anfragen
müssen binnen 48 Stunden
beantwortet werden. Netz-
werke mit mehr als zwei
 Millionen registrierten Mit-
gliedern müssen ab Januar zu-
dem „offensichtlich rechtswid-
rige“ Inhalte binnen 24 Stun-
den löschen oder sperren. Bei

Verstößen drohen Bußgelder
in Millionenhöhe. Das BfJ
plant zwei Referate, für
Grundsatzfragen und für die
Bearbeitung von Einzelfällen.
Den Mitarbeitern, die dabei
verstörende Inhalte sichten
könnten, „soll psychologische
Betreuung an die Seite ge-
stellt werden“, heißt es. fab
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Rohr für Nord Stream 2

Energiemarkt

EU muss zu Ostsee-Pipeline schweigen
Rechtsgutachten stützt Deutschlands Position in Sachen Nord Stream 2. 

Die Europäische Union hat keine Kompetenz, anstelle ihrer
Mitgliedstaaten über das umstrittene Gas-Pipelineprojekt
Nord Stream 2 mit Russland zu verhandeln. Das bestätigt ein
Gutachten des Juristischen Dienstes des Europäischen Rates.
Zuvor hatte die EU-Kommission den Rat gebeten, ihr ein Ver-
handlungsmandat zu erteilen. Deutschland und Österreich
wollen das verhindern, weil sie vermuten, dass die Kommis -
sion das Projekt zeitlich verzögern und damit letztlich zu Fall
bringen will. Nord Stream 2 ist in Europa extrem umstritten.
Während Deutschland argumentiert, es handle sich um ein
Projekt von Privatunternehmen, darunter Gazprom, die E.on-
Abspaltung Uniper und Shell, sehen andere EU-Länder 
und die Kommission durch den Bau der Pipeline das Ziel in
 Gefahr, von russischem Gas unabhängiger zu werden. 
Die Juristen stellten ihre 25-seitige Expertise („EU res-

tricted“) am Donnerstag in der Ratsarbeitsgruppe Energie 

vor. Darin argumentieren sie, dass schon die Grundannahme
der Kommission fraglich sei, wonach das Pipelineprojekt als
zusätzliche Lieferroute die Abhängigkeit der EU von russi-
schem Gas erhöhe. Zudem ergebe sich weder aus der Gas-
richtlinie von 2009 noch aus EU-Verträgen eine eindeutige
Rechtsgrundlage für die EU, um über das Projekt zu verhan-
deln. Die Richtlinie beziehe sich nämlich ausschließlich auf
den Energiebinnenmarkt und nicht auf Projekte eines EU-
Staates mit einem Drittstaat wie Russland. Zudem bestehe,
anders als von der Kommission dargelegt, keine Regelungs -
lücke für die Pipeline auf hoher See. Dort komme interna -
tionales Recht zur Anwendung. Während sich EU-Länder 
wie beispielsweise Polen dafür ausgesprochen hatten, der
Kommission das Mandat zu erteilen, hatte Deutschland an -
geregt, das Gutachten des Juristischen Dienstes des Euro -
päischen Rates einzuholen. mp


